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Kontroverse Ansätze einer Bodenreform

Bodenpolitik

Helmut Tesch, Hamburg

Für die bauliche Fehlentwicklung unserer Städte 
und Gemeinden wird in der Öffentlichkeit die 

ungezügelte Entwicklung der Bodenpreise mitver
antwortlich gemacht. Dabei wird vielfach die Auf
fassung vertreten, daß diese überproportionalen 
Preissteigerungen auf die Bodenspekulation zu
rückzuführen sind. Dem ist jedoch entgegenzuhal
ten, daß die Bodenspekulation allenfalls als Folge 
der geltenden Bodenordnung und der daraus re
sultierenden Marktsituation angesehen werden 
kann und somit eigentlich nur indirekt Ursache der 
Preissteigerungen ist. Ansatzpunkte für erforder
liche Reformen lassen sich erkennen, wenn die 
herrschende Bodenordnung im Hinblick auf die an
gestrebten Ziele untersucht wird.
Um eine städtebauliche Ordnung und Entwicklung 
zu ermöglichen, die Mißstände verhütet oder be
seitigt sowie die wirtschaftliche Entwicklung und 
die infrastrukturelle Erschließung mit Anlagen des 
Gemeinbedarfs im Hinblick auf die sich ständig 
wandelnden Anforderungen der Stadt gewährlei
stet, muß der Boden zur rechten Zeit, am rechten 
Ort und zu angemessenen Bedingungen verfüg
bar sein’ ). Läßt sich dieses Ziel erreichen, wenn 
die Verteilung von Grund und Boden der markt
wirtschaftlichen Ordnung unterworfen wird?

Fehlentwicklung auf dem Bodenmarkt
Boden ist ein knappes Gut, das wegen seiner kom
plementären Bindungen zu allen Konsum- und 
Produktionsprozessen vielfach eine Schlüsselfunk-
’ ) Vgl. Fritz R i e t d o r f : Bodenrechtsreform — aber wie? Ma
nuskript eines Vortrags aniäßlich der Jahreshauptversammlung 
der GEWOS e. V. am 31.10.1972.

Helmut Tesch, 27, Dipl-Volkswirt, ist Refe
rent für Finanzpolitik und Raumordnung 
Im HWWA-institut für Wirtschaftsforschung- 
Hamburg. Er beschäftigt sich vorwiegend 
mit den räumlichen Auswirkungen der 
Finanzpolitik.

tion einnimmt. Da der Boden in der Regel nicht 
vermehrbar ist, führt somit eine erhöhte Nachfrage 
zwangsläufig zu Preissteigerungen. Diese Wert
steigerungen fallen den Bodeneigentümern ohne 
deren Zutun und Verdienst zu. Bedingt durch das 
starre Angebot entfällt aber ein wesentlicher Recht
fertigungsgrund für eine marktwirtschaftliche Ord
nung, wonach die Gewinne den Unternehmer zur 
Produktion der am Markt nachgefragten Produkte 
anreizen sollten. Andererseits ist zu bedenken, daß 
Boden für bestimmte Verwendungsarten theore
tisch nahezu beliebig vermehrbar ist; dazu wäre 
es aber erforderlich, daß eine Aufbereitung mit 
entsprechenden Infrastrukturen diese Umwidmung 
überhaupt ermöglicht. Die höherwertige Nutzungs
möglichkeit führt automatisch zu entsprechenden 
Wertsteigerungen, die dem einzelnen Boden
eigentümer zufließen, während die Leistungen, die 
diese Wertsteigerungen bewirken, zur Hauptsache 
von der öffentlichen Hand, d. h. der Allgemeinheit, 
erbracht werden müssen.

Durch den Preismechanismus werden die Knapp
heitsverhältnisse zum Ausdruck gebracht Dabei 
setzt sich diejenige Nutzung durch, die den höch
sten Kaufpreis aufbringen kann, d. h. als Vertei
lungskriterium gilt der privatwirtschaftliche Nutz
wert. Die unter marktwirtschaftlichen Ertrags
gesichtspunkten getroffenen Bodennutzungsent
scheidungen müssen jedoch nicht der gesell
schaftsgerechten Verteilung und Nutzung des Bo
dens entsprechen. Gerade die Entwicklung unserer 
Städte zeigt deutlich, zu welchen Ergebnissen eine 
Bodennutzung allein nach den Maßstäben und Kri
terien des Marktes führt. So veröden unsere In
nenstädte nach Geschäftsschluß, da die Wohnhäu
ser durch Geschäfts- und Verwaltungsbauten ver
drängt werden, die eine höhere Rendite verspre
chen. Es fehlt an kostengünstigen Flächen für Ein
richtungen des Gemeinbedarfs, da privatwirtschaft
liche Nutzer in der Regel höhere Preise zahlen, so
fern sie als Konkurrenten der öffentlichen Hand 
auftreten.
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Die Ursache der Fehlnutzung des Bodens aus ge
sellschaftlicher Perspektive ist darin zu sehen, daß 
der Marktpreis keine externen Neben- und Folge
kosten umfaßt. So führt die Steuerung über den 
Markt zwar zu einer Maximierung der Grundrente 
und der Wertsteigerungen, nicht aber zu einer Ver
teilung und Nutzung des Bodens, die mit den Inter
essen der Allgemeinheit vereinbar ist.

Verstärkung der Mängel durch das Steuerrecht

Als Hauptmängel der Bodenordnung können somit 
die uneingeschränkte Anwendung des Markt
mechanismus auf den Faktor Boden und seine 
daraus resultierende Fehlnutzung sowie die Bildung 
außergewöhnlicher Wertsteigerungen, die durch 
Maßnahmen der öffentlichen Hand zwar hervor
gerufen werden, aber fast ausschließlich den pri
vaten Grundeigentümern zufließen, angesehen 
werden. Eher verstärkt als abgeschwächt werden 
diese Mängel sowohl durch das geltende Steuer
recht als auch durch das Bundesbaugesetz.
So führte eine eindeutige Bevorzugung des Immo
bilienbesitzes im Bereich der einheitswertabhängi
gen Steuern durch die unveränderte Anv/endung 
der Einheitswerte des Jahres 1935 zu einer Ver
knappung des Bodenangebotes. Die Ursache ist 
darin zu sehen, daß die steuerliche Begünstigung 
des Grund und Bodens diesen zu einer bevorzug
ten Vermögensanlage werden ließ, da alle übrigen 
Vermögenswerte nach dem heutigen Verkehrswert 
erfaßt werden.
Eine Sonderstellung genießt das Grundvermögen 
ebenfalls im Bereich der einkommensabhängigen 
Steuern^). So bleiben nicht realisierte, d. h. durch 
keinen Verkauf in Geld umgewandelte Bodenwert
steigerungen Im deutschen Steuerrecht generell 
unberücksichtigt. Realisierte Wertsteigerungen 
werden zwar innerhalb einer zweijährigen Frist 
zwischen An- und Verkauf erfaßt, doch wird diese 
Regelung durch diverse Ausnahmen verwässert. 
Als Beispiele seien nur die steuerneutrale Über
tragung realisierter Wertzuwächse auf andere Wirt
schaftsgüter sowie die generelle Steuerfreiheit von 
Wertzuwächsen, die Privatpersonen nach Ablauf 
der zweijährigen Spekulationsfrist realisieren, ge
nannt.
!) Vgl. Günter Z i n k :  Die gegenwärtige Diskussion über eine 
Bodenwertzuwachssteuer, ln: WIRTSCHAFTSDIENST, 53. Jg. (1973), 
H. 3. s. 140 ft.

Die am Bundesbaugesetz geäußerte Kritik richtet 
sich vor allem gegen die mangelhafte Einfluß
nahme auf eine planvolle Gemeindeentwicklung, 
da es versäumt wurde, den Gemeinden ausrei
chende Instrumente und Befugnisse einzuräumen, 
die eine den Interessen der Allgemeinheit entspre
chende Nutzung ermöglichen.

Ansatzpunkte einer Reform auf diesem Gebiet lie
fert das am 1. 8.1971 in Kraft getretene Städtebau
förderungsgesetz, das den Gemeinden durch Ab
bruch-, Bau- und Modernisierungsgebote eine zü
gige Durchführung ihrer Bebauungspläne eröffnet. 
Dieses Gesetz regelt zwar u. a. auch die Abschöp
fung der durch den Einsatz öffentlicher Mittel und 
durch die Aktivitäten der öffentlichen Hand bewirk
ten Wertsteigerungen des Bodens. Seine Gültigkeit 
erstreckt sich aber nur auf einen begrenzten Gel
tungsbereich — die förmlich festgelegten Sanie- 
rungs- und Entwicklungsgebiete. Nicht zuletzt diese 
Disparität in der städtebaulichen Rechtsordnung 
erfordert eine umfassende Reform unseres Boden
rechts, wie sie auch schon in Ansätzen im Entwurf 
der Novelle zum Bundesbaugesetz zum Ausdruck 
kommt.

Unausgesdiöpfte Bestimmungen des GG

Nicht zuletzt die Forderung verschiedener politi
scher Gruppierungen in der BRD, wegen des offen
sichtlichen Mißbrauchs des Eigentums an Grund 
und Boden für eine Sozialisierung oder Kommuna
lisierung desselben zu plädieren, läßt es erforder
lich erscheinen, die verfassungsrechtlichen Rah
menbedingungen aufzuzeigen und sie auf even
tuell notwendig werdende Änderungen hin zu ana
lysieren. Das Grundgesetz garantiert in Art. 14 
dem einzelnen das Recht auf freie Verfügung über 
sein Eigentum, das als notwendig für die freie Ent
faltung der menschlichen Persönlichkeit angesehen 
wird. Gleichzeitig beschränkt es aber diese Verfüg
barkeit durch den Vorbehalt, daß Inhalt und Schran
ken durch Gesetze zu bestimmen seien. Damit die 
Freiheit des einzelnen im Bereich der Eigentums
ordnung nicht die Freiheit aller anderen ein
schränkt, müssen der Freiheitsraum des einzelnen 
und die Belange der Allgemeinheit in einen gerech
ten Ausgleich gebracht werden. Als Richtschnur 
muß dabei Art. 14, Abs. 2 GG gelten, wonach zur 
Bestimmung des Eigentumsinhalts das Wohl der 
Allgemeinheit zu beachten und die Befugnisse und
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Pflichten des Eigentümers am Sozialstaatsprinzip 
zu orientieren sind. „Das Wohl der Allgemeinheit 
ist Orientierungspunkt, aber auch Grenze für die 
Beschränkung des Eigentümers“ )̂. Folgerichtig 
kam das Bundesverfassungsgericht 1966 bei der 
Übertragung des Sozialstaatsprinzips auf den 
Grund und Boden zu folgender Grundsatzentschei
dung;
„Die Tatsache, daß der Grund und Boden unver- 
mehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine 
Nutzung dem unübersehbaren Spiel der freien 
Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig 
zu überlassen; eine gerechte Rechts- und Gesell
schaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Inter
essen der Allgemeinheit am Boden in weit stärke
rem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen 
Vermögenswerten.““)
In der Eigentumsdiskussion wird oft die Auffassung 
vertreten, daß dem § 903 BGB die Sozialpflichtig
keit entgegenstehe, da nach dieser Formulierung 
jeder nach Belieben mit seinem Eigentum verfah
ren und andere von jeder Mitwirkung ausschließen 
kann. Dabei wird jedoch außer acht gelassen, daß 
auch das BGB durch den Zusatz; „soweit nicht das 
Gesetz oder die Rechte Dritter entgegenstehen“ 
das Eigentum nicht im Sinne der absoluten Eigen
tumstheorie als ungebundeneVerfügungsmacht an
sieht, sondern es -  in die jeweilige Verfassungs
und Rechtsordnung integrierend — dem Anspruch 
des Gemeinwohls unterstellt.

Vergesellschaftung derzeit keine Lösung

Eine Beurteilung der verfassungsrechtlichen Rah
menbedingungen läßt somit den Schluß zu, daß 
zwar eine Bodenrechtsreform Verfassungsänderun
gen nicht erfordert, andererseits aber dem Gesetz
geber die Aufgabe zufällt, im Hinblick auf die Ver
fassungswirklichkeit dem Sozialstaatsprinzip zum 
Durchbruch zu verhelfen, d. h. Inhalt und Schran
ken des Eigentums zu bestimmen^).
Bleibt die Frage, ob eine Ausschöpfung des 
Art. 15 GG (Überführung von Grund und Boden 
zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemein
eigentum) zur Behebung der Mißstände beitragen 
könnte. Mit diesem Instrument wäre zwar theore
tisch eine gesellschaftsgerechte Nutzung des Fak
tors Boden zu erzielen, jedoch besteht bei der völ
ligen Ausschaltung des ökonomischen Prinzips die 
Gefahr der Verschwendung von Grundstücken so
wie des Ausbleibens von Privatkapital, das in an- 
,dere Bereiche abwandern würde. Zudem läßt sich 
zur Zeit das Problem der Entschädigung finanziell 
nicht lösen. Da diese Überlegungen zumindest für 
einen absehbaren Zeitraum eine Sozialisierung
=) BVerfGE 25,112,117.
*) BVerfGE 21, 73.
*) Vgl. GEWOS e. V., Bodenrechtsreform Im sozialen Rechtsstaat, 
S. 48.

von Grund und Boden nicht praktikabel erscheinen 
lassen, müssen andere Wege gefunden werden, die 
den Erfordernissen einer gesellschaftsgerechten 
Bodenordnung genügen. Aus der Vielzahl der zur 
Zeit in der Diskussion befindlichen Reformvor
schläge sollen im folgenden die Möglichkeiten der 
Abschöpfung der Bodenwertsteigerungen sowie 
neue Eigentumsformen ausführlicher analysiert 
werden.

Abschöpfung durch Beiträge oder Steuern?

Um zu verhindern, daß die durch Vorbereitung und 
Durchführung städtebaulicher Maßnahmen beding
ten Wertsteigerungen den Bodeneigentümern zu
fließen, andererseits aber die öffentliche Hand 
nahezu ausschließlich die Kosten dieser Maßnah
men trägt, sind Instrumente zur Abschöpfung die
ser Wertsteigerungen erforderlich. Die Notwendig
keit solcher Regelungen wird insofern unterstri
chen, als die öffentliche Hand gegenwärtig ihre ei
genen unentgeltlich erbrachten Leistungen in Form 
gestiegener Preise für den vom Gemeinbedarf be
nötigten Bauboden zurückkaufen, andererseits 
aber durch öffentliche Maßnahmen bewirkte Pla
nungsschäden ausgleichen muß.

Wird ausschließlich auf die Abschöpfung planungs
bedingter Bodenwertsteigerungen abgestellt, so 
lassen sich zwei Möglichkeiten unterscheiden, um 
die Grundeigentümer zur Finanzierung städtebau
licher Maßnahmen heranzuziehen‘ ): der schon im 
Städtebauförderungsgesetz eingearbeitete Pla
nungswertausgleich und der Infrastrukturkosten
beitrag. Der Planungswertausgleich setzt direkt bei 
den Wertsteigerungen an und will sie vollständig 
zur Finanzierung der öffentlichen Leistungen her
anziehen. Dagegen schlägt das Verfahren des In
frastrukturkostenbeitrags genau den umgekehrten 
Weg ein; Ansatzpunkt sind die die Wertsteigerun
gen bedingenden Kosten, die auf die betroffenen 
Grundstücke umgelegt werden sollen.
Die Schwächen beider Verfahren sind darin zu 
sehen, daß sie
□  sich auf einen begrenzten räumlichen Bereich 
(Sanierungs-.Entwicklungs-, Bebauungsplangebiet) 
beschränken,
□  zu einer einmaligen Abschöpfung je Planungs
vorgang führen und
□  eine eindeutige Zuordnung von Maßnahmen 
und Wertsteigerungen erfordern, die auf erheb
liche Schwierigkeiten stößt.

Zu ihrer erstrebten Wirksamkeit können diese Aus
gleichsbeträge demnach nur gelangen, wenn flan
kierende steuerliche Maßnahmen eingesetzt wer
den. Dabei bieten sich die ersatzlose Streichung 
der mobilitätshemmenden Grunderwerbsteuer, eine
«) Vgl. GEWOS e. V., Bodenrechtsreform . . . ,  a. a. O., S. 101 ff.
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zeitnähere Neubewertung des Bodens im Bereicli 
der einlieitswertabliängigen Steuern sowie eine ge
nerelle Erfassung der Veräußerungsgewinne an.
Gerade aber der Vorschlag der generellen Be
steuerung der realisierten Wertsteigerungen hat 
Anlaß zur Kritik gegeben, da befürchtet wird, daß 
sie der Einführung einer Verl<aufsteuer gleich
käme, die die Verkaufsneigung mindern würde. Um 
diesen Zurückhaltungseffekt zu umgehen, wird in 
der aktuellen Diskussion auch die Erfassung nicht 
realisierter Bodenwertsteigerungen vorgeschlagen, 
wobei diese sogenannte Bodenwertzuwachssteuer 
als Alternative zu den oben beschriebenen Ab
schöpfungsverfahren anzusehen ist.
Mit der Einführung dieser Steuer ließen sich zwar 
verschiedene Mängel dieser Verfahren umgehen, 
da eine periodische Erfassung grundsätzlich aller 
Wertsteigerungen unabhängig von ihrer Ursache 
erfolgen würde. Es ist jedoch zu beachten, daß 
sich die wesentlichen Wertsteigerungen durch In
frastrukturkostenbeitrag bzw. Planungswertaus
gleich abschöpfen lassen, zumal wenn gleichzeitig 
die flankierenden steuerlichen Maßnahmen einge
setzt werden. Da außerdem die Bodenwertzuwachs
steuer sicherlich wegen diverser Freibeträge allzu
sehr auf subjektive Momente abstellen würde, 
wären städtebaulich gewünschte Wirkungen nur in 
begrenztem Umfang zu erwarten. Insofern sollte 
eine Konzipierung einer neuen Steuer, die eine 
vollständige Überarbeitung des geltenden deut
schen Steuerrechts bedingen würde, vor der Re
form bestehender Steuern bzw. Abgaben zurück
treten.

Ansätze zur Weiterentwicklung des Bodenrechts
Um die trotz obiger Reformen möglicherweise in 
den Händen einzelner entstehenden unverdienten 
und risikolosen Wertzuwächse auszuschlleßen, hat 
die SPD auf ihrem Parteitag in Hannover beschlos
sen, „unter Wahrung der verfassungsrechtlichen 
Garantie und der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, 
Grundprinzipien einer Neubestimmung des Boden
eigentums zu beschließen, um die Verfügungs
rechte über Grund und Boden so zu regeln, daß 
eine spekulative Vermögensanlage völUg ausge
schlossen wird und sich der Wettbewerb der Nach
frager um Bauboden nur noch an der möglichen 
Nutzung orientieren kann.“ )̂ Um dieser Forderung 
gerecht zu werden, bedarf es einer neuen Defini
tion des Eigentums in dem Sinne, „daß nicht 
mehr ein theoretisch unbeschränktes Eigentum 
einzelnen Bindungen und Pflichten unterworfen 
wird, sondern daß es schon von der Konzeption 
her nur die Rechte und Befugnisse umfaßt, die nicht 
im Widerspruch zur Sozialpflichtigkeit stehen.“*)
') SPD-Parteitag Hannover 1973, Beschlüsse zur Bodenreform, 
S. 26 f.
') SPD-Parteltag Hannover 1973, Beschlüsse zur Bodenreform, 
S. 30.

Die Aufspaltung in Nutzungs- und Verfügungs
eigentum würde die Rechtsposition folgender
maßen determinieren: Das der kommunalen Selbst
verwaltungskörperschaft zustehende Verfügungs
eigentum umfaßt alle zur Gewährleistung der 
Sozialpflichtigkeit erforderlichen Befugnisse. Auf 
diese Weise wird die Gemeinschaft ermächtigt, in 
städtebaulich kritischen Bereichen die Art der Nut
zung, die Höhe des Nutzungsentgeltes und die 
Dauer des Nutzungseigentums festzulegen. Dem 
Nutzungseigentümer steht andererseits ein mit 
Eigentumsgarantien geschütztes dingliches Recht 
zu, das zumindest für die voraussichtliche Nut
zungsdauer der Investitionen eine vor den Eingrif
fen Dritter geschützte Rechtsposition an diesen 
Flächen zum Inhalt hat. Alle Gebäude sollen im 
Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer verbleiben. 
Sie sind veräußerbar, verpfändbar und vererbbar.

Fortentwicklung des Erbbaurechts

Neben der Frage, wie das schon oben im Zusam
menhang mit Art. 15 angesprochene Entschädi
gungsproblem zu lösen ist, wäre vor allem zu er
örtern, ob es angesichts der an das Nutzungs
eigentum gestellten Anforderungen möglich ist, die 
Interessen des Nutzungseigentümers mit denen der 
öffentlichen Hand in Einklang zu bringen’ ). Die aus 
dem Ausgestaltungsrecht der Gemeinschaft resul
tierende Notwendigkeit, das Recht inhaltlich und 
zeitlich stark flexibel zu halten, steht im Wider
spruch zum Verlangen des Nutzungseigentümers, 
der an einer dauerhaften, mit wesentlichen Befug
nissen behafteten Ausgestaltung interessiert ist.

Um diese Rechtsunsicherheit zu umgehen, sollte 
das Schwergewicht nicht auf die Schaffung eines 
völlig neuen Nutzungsrechts gelegt werden, son
dern vielmehr eine Fortentwicklung des bestehen
den Erbbaurechts angestrebt werden. Der Erbbau
zins sollte dabei dergestalt ausgebaut werden, daß 
er den jeweiligen städtebaulichen Erfordernissen 
entsprechen kann, d. h. seine Spannweite muß von 
der Funktion als soziales Nutzungsentgelt bis hin 
zur periodischen Abschöpfung von Wertsteigerun
gen reichen.

Mit den hier befürworteten Vorschlägen, die natur
gemäß nur einen Ausschnitt aus der Palette mög
licher Reformansätze behandeln konnten, wird die 
öffentliche Hand mit verschiedenartigen Eingriffs
möglichkeiten ausgestattet, um die aufgezeigten 
Mängel uhserer Bodenordnung zu beseitigen. Mit 
Hilfe dieser Instrumente kann es gelingen, sowohl 
den Bodenmarkt den städtebaulichen Erfordernis
sen entsprechend zu gestalten als auch das Boden
eigentum seiner sozialen Funktion zuzuführen.
») Vgl. GEWOS e. V.. Bodenrechtsreform . . . ,  a. a. O., S. 130 ff.
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